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durchführt, erschwert oder verhindert oder 
in leichten Fällen Zuwiderhandlungen nach 
§ 10 begeht, kann mit Verweis oder Ord
nungsstrafe von 10 bis 300 M belegt wer
den.

(2) Die Durchführung des Ordnungsstraf
verfahrens obliegt dem Leiter der Staat
lichen Zentrale für Strahlenschutz der 
Deutschen Demokratischen Republik.

(3) Bei geringfügigen Ordnungswidrig
keiten gemäß Abs. 1 sind die hierzu er
mächtigten Mitarbeiter der für die Über
wachung zuständigen staatlichen Kontroll
organe befugt, eine Verwarnung mit Ord
nungsgeld in Höhe von 1, 3, 5 oder 10 M 
auszusprechen.

(4) Für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens und den Ausspruch von 
Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).“

32.
Abschnitt XI des Gesetzes vom 20. Juni 

1962 über das Veterinärwesen (GBl. I 
Nr. 5 S. 55) erhält folgende Fassung:

„Abschnitt XI 
Straf- und Ordnungsstrafbestimmungen

§30

(1) Wer vorsätzlich veterinärgesetzliche 
Bestimmungen oder Weisungen veterinär
medizinischer Fachorgane zur Verhütung 
und Bekämpfung von Tierseuchen und be
sonderen Gefahren für die Tierbestände 
oder der Schlachttier- und Fleischunter
suchung verletzt und dadurch fahrlässig 
eine Gemeingefahr herbeiführt, wird von 
einem gesellschaftlichen Gericht zur Ver
antwortung gezogen oder mit öffentlichem 
Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf Be
währung oder mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren bestraft, soweit nicht, .insbe
sondere bei geringer Schuld, die materielle 
Verantwortlichkeit zur Erziehung des Tä
ters ausreicht.

(2) Wer durch die Tat vorsätzlich eine 
Gemeingefahr oder fahrlässig erhebliche 
Folgen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 30a

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) die schriftlichen Weisungen der Leiter 

der veterinärmedizinischen Fachorgane und 
der von ihnen besonders beauftragten Tier
ärzte entsprechend § 13 Abs. 2 nicht befolgt

b) die Verpflichtung des § 14, die Tiere 
vor vorsätzlichen oder fahrlässigen Schädi
gungen aller Art zu schützen, nicht einhält

c) die Verpflichtungen des §15 nicht 
einhält
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe 
von 10 bis 300 M belegt werden.

(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach 
Abs. 1 aus Vorteilsstreben oder ähnlichen, 
die gesellschaftlichen Interessen mißachten
den Beweggründen oder wiederholt inner
halb von zwei Jahren begangen und mit 
Ordnungsstrafe geahndet worden oder ist 
ein größerer Schaden verursacht worden 
oder hätte er verursacht werden können, 
kann eine Ordnungsstrafe bis zu 1000 M 
augesprochen werden.

(3) Wird eine Handlung nach Abs. 1 vor
sätzlich durch einen Tierarzt begangen, 
kann ihm neben der Ordnungsstrafe die 
Approbation entzogen werden.

(4) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Leitern der zu
ständigen veterinärmedizinischen Fach
organe.

(5) Für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens und den Ausspruch von 
Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).“

33.
§ 4 des Gesetzes vom 6. September 1950 

über die Schutzimpfung der Rinder gegen 
Maul- und Klauenseuche (GBl. Nr. 105 
S. 988) erhält folgende Fassung:

*§4
Strafhinweis

Zuwiderhandlungen werden nach §30 a 
des Gesetzes vom 20. Juni 1962 über das 
Veterinärwesen (GBl. I Nr 5 S. 55) in der 
Fassung des Anpassungsgesetzes vom
11. Juni 1968 (GBl. Nr. 11 S. 242) als Ord
nungswidrigkeiten verfolgt oder ziehen 
nach §30 des gleichen Gesetzes strafrecht
liche Verantwortlichkeit nach sich.“


